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Erläuterung der Planzeichen (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -)

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet

(§ 4 BauNVO)

Mischgebiet

(§ 6 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen

(§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

"Seniorenwohnen und Kommunikationsräume"

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB; §§ 16 und 17 BauNVO)

    z.B. 0,4 Grundflächenzahl GRZ

    z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Beschränkung der Zahl der Wohnungen

(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)

    z.B. ≤  2 Wo maximale Anzahl der Wohneinheiten

Bauweise, Baugrenzen, Baulinien

(§ 9 (1) 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen 

besonderer Zweckbestimmung

öffentliche Straßenverkehrsfläche

öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

- Verkehrsberuhigter Bereich

- Fuß- und Radweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

sowie für Ablagerungen

(§ 9 (1) Nr. 12 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Zweckbestimmung: Elektrizität

Grünflächen

(§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche besonderer Zweckbestimmung

- Spielplatz

        RV - Regenwasserversickerung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 (1) Nr. 20 und Nr. 25 b BauGB)

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhalt von Bäumen (Pflanzbindung)

Anpflanzen von Bäumen (Pflanzgebot)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 

und Gemeinschaftsgaragen (§ 9 (1) Nr. 4 und Nr. 22 BauGB) der Zweckbestimmung:

         St - Stellplätze

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

(§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB)

Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

 (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Kennzeichnung von Gebäudefassaden, bei denen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes passive 

Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Ordnungsziffer zur Kennzeichnung von Immissionsschutzmaßnahmen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes

der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 (7) BauGB)

Hinweise

vorgeschlagene fiktive bzw. vorhandene Parzellierung

Vermessungstechnische und topographische Signaturen

Böschung (Aufschüttung / Abgrabung)

Flurstücksnummer

abgemarkter Grenzpunkt

vorhandener Baumbestand

vorhandene bauliche Anlage

Höhenangabe in m ü.NN.

SE / KO

ED

DH

1

Karte rechts:

Geltungsbereich des

Bebauungsplanes

Maßstab 1:5000

genordet

Nordpfeil

Maßstab 1:1000


